Zeitschrift: Schweizer Soldat : Monatszeitschrift fur Armee und Kader mit FHD-

Zeitung
Herausgeber: Verlagsgenossenschaft Schweizer Soldat
Band: 39 (1963-1964)
Heft: 16
Rubrik: Militarische Grundbegriffe

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fur deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veroffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanalen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En regle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
gu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 28.01.2026

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en

erbringt. Die angefithrten Zahlen sind
dem Voranschlag fiir das Jahr 1964 ent-
nommen.

1. SchieBwesen auBer Dienst

Der Loéwenanteil der Entschadigungen
des Bundes fiir die auBerdienstliche T&-
tigkeit entfallt auf das SchieBwesen au-
Ber Dienst, was seinen Grund vor allem
darin hat, daB es sich hier um eine obli-
gatorische Téatigkeit handelt, zu welcher
die mit der betreffenden Waffe ausgerii-
steten Wehrménner gesetzlich verpflich-
tet sind. Die Bundesbeitrige an das au-
Berdienstliche SchieBwesen sind mit ins-
gesamt 10161900 Franken veranschlagt.

2.Die Beitrdge an die Militdarvereine

Auf die Vereine, als Triger der auBer-
dienstlichen Tatigkeit, entfallen 273 900
Franken, die sich wie folgt aufteilen:

Fr.
Schweiz. Unteroffiziersverband  *150 000
Verband schweiz. Sektionschefs 1200

Schweiz. Tambourenverein 900
Verb. schweiz. Armeemeteorologen 500
Schweiz. Interessengemeinschaft

fur militarischen Wettkampf 4000
Interverband fiir Skilauf 100
Vereinigung schweiz. Kavallerie-

Verbinde g 2500
Schweiz. Verband Leichter Truppen 7 000
Verband schweiz. Artillerie-Vereine 14 500
Schweiz. Pontonierfahrverein 45 000
Eidg. Verband der Uebermittlungs-

truppen 15 000
Schweiz. FHD-Verband 3000
Schweiz. Militdr-Sanititsverein 8 000
Schweiz. Fourierverband 8 000
Verband schweiz. Fourier-Gehilfen 1800
Verband schweiz. Militar- '

Motorfahrervereine 10 000
Verband schweiz. Militér- ‘

Motorfahrerinnen 1000
Schweiz. Heerespolizeiverband 800
Verband schweiz. Militér-

Kiichenchefs 600

* Inbegriffen ein auBerordentlicher ein-
maliger Beitrag von 50000 Fr. an die
Kosten fiir die Durchfiilhrung eines um-
fassenden Patrouillenwettkampfes anlaB-
lich des 100jahrigen Bestehens des
Schweiz. Unteroffiziersverbandes.

3.Die Forderung der auBerdienstlichen
Tatigkeit der Truppe

Hierfiir ist ein Budget im Gesamtbetrag
von 193500 Franken eingestellt, dessen
einzelne Teile sind:

AuBerdienstliche Weiterbildung Fr.

von Wehrménnern 180 000
Morseausbildung von Funkern 3500
Trainingskurse fiir Fahrer von

schweren Militarlastwagen 10 000

4. Die Beitrdge an die zivilen Sport-
verbidnde

Diese, im Voranschlag der Eidg. Turn-
und Sportschule eingestellten Beitridge,
die gegeniiber dem Vorjahr erheblich er-
hoht wurden, belaufen sich auf insgesamt
609 000 Franken und verteilen sich auf:

Schweiz. Landesverband fiir Fr.

Leibesiibungen 13 000
Eidg. Turnverein 310 000
Schweiz. Arbeiter-Turn- und

Sportverband 53 000
Schweiz. Katholischer Turn- und

Sportverband 51 000

Schweiz. FuBballverband

354

Schweiz. Amateur-Leichtathleten-

Verband 105 000
Schweiz. Schwimmverband 8500
Schweiz. Ruderverband’ 4500
Schweiz. Skiverband 35 000
Schweiz. Radfahrer- und Motor-

fahrer-Bund 9 000
Touristenverein «Die Naturfreunde» 6 500
Arbeiter-Touring-Bund der

Schweiz «Solidaritéat» 6 250
Schweiz. Akademischer Turn- und

Sportverband 3250
Schweiz. Basketball-Verband 4000

In diesem Zusammenhang ist schlieBlich
noch auf die Betriebskosten der Eidg.
Turn- und Sportschule Magglingen hin-
zuweisen, wofir im Budget des EMD fir
1964 ein Betrag von 5700500 Franken
eingestellt ist. K.

Militdarische Grundbegriffe

Die Dispensationen

Das schweizerische Militdrrecht hat ver-
schiedene Formen der Dispensation von
der Erfillung der persénlichen Dienst-
leistung in der Armee entwickelt, die
grundsatzlich verschiedenen Zielen die-
nen und die deshalb auch eine vonein-
ander abweichende Ausgestaltung er-
fahren haben. Es werden drei Méglich-
keiten von Dispensationen unterschieden:

—die Dispensation im Zusammenhang
mit der FGrfullung der Instruktions-
dienstpflicht;

— die Dispensation aus éarztlichen Griin-
den;

—die Dispensation vom Aktivdienst aus
wirtschaftlichen Griinden.

1. Die Dispensation von der Instruktions-
dienstpflicht

Als Dispensation gilt hier die Verfiigung
oder die Bewilligung, eine Dienstleistung
nicht im laufenden, sondern in einem
spdteren Jahr zu bestehen. (MO Art. 161;
DR Ziff. 216—218; WAO Ziff. 331 ff. und
342/343; Verordnung vom 27.11. 1953
tiber die Erfiillung der Instruktionsdienst-
pflicht, Art. 17 ff.)

Fir die Dispensationen gilt wie fiir den
Urlaub der Grundsatz, daB auf ihre Be-
willigung (abgesehen vom Vorliegen be-
sonderer gesundheitlicher Griinde) kein
Rechtsanspruch besteht; sie werden auf
Gesuch hin nur bei zwingenden Griinden
bewilligt, wobei sie sich im Fall des
Wiederholungskurses nicht nur auf den
WK, sondern auch auf den Kadervor-
kurs beziehen. Von Amtes wegen ver-
figt kann die Dispensation werden fiir
Offiziere, Unteroffiziere und Spezialisten,
wenn diese im betreffenden Dienst iiber-
zéhlig sind oder nicht ihrer Funktionen
entsprechend verwendet werden konnen.
Ueberzidhlige Hauptleute sind obligato-
rischerweise zu dispensieren, sofern nicht
eine dienstliche Notwendigkeit ihr Auf-
gebot erfordert (WAO Ziff. 332/333).
Fir die Zustidndigkeit und das Verfahren
enthdlt die Militdrorganisation (Art. 161)
die allgemeinen Grundsétze; sie werden
durch die WAO abschlieBend im einzel-
nen geregelt (Ziff. 342/343).

Sondertatbestinde sind
sammenhang:

in diesem Zu-

a) Die Dienstverschiebung, d.h. die Be
willigung oder Verfigung, eine"
Dienst nicht wihrend der vorgesehe
nen Zeit, aber doch im laufenden
Jahr zu leisten. Auch auf die Dienst
verschiebung besteht kein Rechts
anspruch; sie wird auf Gesuch hif
nur ausnahmsweise bewilligt und zu™
Ausgleich innerhalb der Einheite"
oder zur Deckung des Bedarfs de;
Schulen verfiigt (WAO ziff. 336/33
und 342).

b) Die Dienstvorausleistung und -Nach-
holung

Die Dienstvorausleistung ist die a},’f
Grund einer Bewilligung oder Verfu"
gung erfolgte Leistung eines WK ode’
EK in einem frilheren Jahre als VO’}
geschrieben, unter Anrechnung %”f
die WK-, bzw. EK-Pflicht (WAO Ziff
338—40 und 342ff). Mit der Dienslt(‘
nachholung werden versdumte
oder EK nachgeleistet. Bei Korp?
ralen, Gefreiten und Soldaten 9¢
schieht dies durch jahrliches Aufget_
bot zum WK (EK), bis sie die orden”
lichen Dienstleistungen der Angeh®
rigen ihres Jahrgangs erreicht habéM
nétigenfalls bis zum Uebertritt in di®
Landwehr. Offiziere, hohere Unterd”
fiziere und Wachtmeister, die mit o
ren Dienstleistungen im Ruckstan®
sind, kénnen zu zwei, in Ausnahmerl
fallen zu drei WK pro Jahr einberufé
werden (WAO Ziff. 341 ff.).

2. Die Dispensation aus &rztlichen Gri™”
den

Die sanitarischen Untersuchungskof'[“'“'sn
sionen kénnen aus gesundheiillchei_
Griinden die befristete Dispensation ef'
nes Wehrmannes anordnen. Die betree
fenden Wehrmanner haben wihrend ii-
Dauer der Dispensation zu keinen M'so
tardienstleistungen einzuriicken; ebens”
sind sie vom Bestehen der gemeé!
weisen Inspektion und von der 2
dienstlichen SchieBpflicht befreit.

3. Die Dispensation vom Aktivdienst aus

wichtigen Griinden

In zwei Aktivdiensten, die sich iiber mz‘;‘e
rere Jahre hinzogen, hat unser Laﬂ‘iN.rt,
Erfahrung gemacht, daB unsere V)

; h e r
schaft auf ein gewisses Minimum an /:ie
beitskrdften angewiesen ist, wen" %,

lebensfihig bleiben und in der Lage solk
soll, ihre Aufgaben im Dienst von = g
und Armee zu erfilllen. Die durch ene
allgemeine Wehrpflicht vorgenqmmdes
Ausschopfung der personellen Krafte €7
Landes, insbesondere der ,-m'beswﬁ_
Mannesalter stehenden Arbeitskrafte bar
re, auf langere Zeit gesehen, untrady
und wiirde zu einer gefahrlichen fih-
mung des wirtschaftlichen Lebens ...
ren. Es ist deshalb notwendig, der eits
schaft — abgesehen von den ihr berer-
zur Verfiigung stehenden Persona rgieﬂ‘
ven des Landsturms und des H[|f5 be-
stes (HD-Klasse U) — auch ein® 1.
stimmte Zahl von Dispensierten Uh"erein
Fall des Aktivdienstes von VvOrmi® jon
freizugeben. Im Zusammenhang M .
vorsorglichen kriegswirtschaftliche” ent-
bereitungen sind zugunsten von (;alte"'
lichen und privaten Betrieben, AnS' tse
Verwaltungen und Organisatione =g
groBere Zahl von Dispensationen “jer
fugt worden, die zur Ueberbruckunl?”ma
schwierigen Anlaufzeit einer Mo giger
chung bis zum Einsetzen regelm ienen
Urlaube und Dienstablésungen. “cije-
sollen; auch kénnen die schon 1M up-
den vorbereiteten Dispensatione”



'®nd des Aktivdienstes noch erweitert
Werden,
Gestiitzt auf die Erfahrungen des letz-
t‘_’:n'Ak’(ivdienstes sind in einer bundes-
fatlichen Verordnung vom 6.Dezember
948 iiber die Dispensationen im Aktiv-
'enst die allgemeinen Grundsitze des
'Spensationswesens verankert worden,
Wéhrend eine umfassende Verfligung des
idgensssischen Militdrdepartements
‘t’°m 10. September 1951 alle Einzelhei-
€n regelt. Auch fiir die Aktivdienstdis-
Pensationen gilt der Grundsatz, daB kein
echtsanspruch auf deren Gewihrung
esteht. Es werden folgende Kategorien
Von Dispensationen unterschieden:
~Kategorie I, Kriegsdispensation (KD);
= Ké}tegorie I, Aktivdienstdispensation
mit Spezialbefehl (ADS);
~Kategorie |1, Aktivdienstdispensation
ohne Spezialbefehl (AD).
lnm Frieden ist die dem Chef des Perso-
t‘e en der Armee unterstellte Dispensa-
'Onsstelle des Eidgendssischen Militar-
lepartements zustandig fiir die Behand-
Ung dieser Frage; sie arbeitet eng mit
en zustindigen Stellen des Bundes und
er Kantone zusammen. Im Aktivdienst
Wird die Regelung des Dispensations-

Wesens eine Aufgabe des Armeekom-
Mandos, K

'eT “Schweizer Soldat» vom 31. Mirz 1964,
o SCheint seit einiger Zeit eine Rubrik
eserbriefe», deren Existenzberechti-
Ung ich im Prinzip nicht anzweifeln will.
8 bg&rﬁchtigte «Kropfleerete» ist ja lei-
s;‘; eine typisch eidgendssische Eigen-
ki aft, die" allerdings weder der Demo-
Nat'e noch der Armee guttut. In dieser
n(:‘"“mer erscheint nun ein Schreiben ei-
S Majors P. F. in Z., das nun aber dem
Aut den Boden ausschliagt. Ueber das
pg treten des Russenchors kann man im
tivs'tIVen wie im negativen Sinn konstruk-
ee Gedanken #uBern. Die AeuBerung
be;“Majors P.F. «Die ,Oberste Landes-
s Orde’ verdient in ihrer heutigen Zu-
ter'lnmensetzung ihren Respekt nicht! Va-
v and und gegenwirtiger Bundesrat sind
ee'er|e|, und Sie werden das sicher
% n Unt'eroffizieren in geeigneter Weise
unon beibringen kénnen . . .» ist nun aber
c*"’)Ort und grenzt an Hetzerei. Leider
oreln'en Sie, sehr geehrter Herr Redak-
%, nicht dieser Auffassung zu sein,
Sc?]st- hitten Sie diesem Major sein
Ste reiben zuriickgeschickt oder wenig-
Ca”s nicht publiziert. Obschon ich seit
sdldo Jahrgn Abonnent des «Schweizer
26, 21N> bin, fiihle ich mich als Schwei-
pfli ﬁ”d Oblt. mit 1500 Diensttagen ver-
gec tgt, mein Abonnement mit soforti-
" Wirkung aufzuheben.
Oblt. H. K. in Sch.

L Humor in Uniform |

D
3 Klopfzeichen

&:229 Luftschutziibbung. Der Kommando-
erme". war gegen allfillige Sabotage
in etisch verschlossen. Wer EinlaB
ten Sohte, bediente sich des verabrede-
m eheimzeichens: Dreimal klopfen. In
weibalf‘gelung anderer Leute amtete ein

icher ‘Soldat als Turhiiterin. Sie

nahm es genau. Da klopfte es einmal.
Schweigen. Wieder einmal. Die Stauf-
facherin machte keinen Mux, auch bei
weiterem Klopfen nicht. Draufen stand
ein hoher Offizier der Uebungsleitung,
der von der ausgegebenen Parole keine
Ahnung hatte. Nun wurde er wiitend und
schrie: «Wenn dir do inne nit sofort uf-
machet, no ghei i alli mitenand in
d’Chischte!» Nach einer kurzen Verle-
genheitspause ertonte von drinnen der
weibliche Rat: «Dr miend numme drei-
mol chlopfe, no mach i scho uf!»

Oblt. Loeliger, Ls. Kp. Miinchenstein

(Aus «Damals im Aktivdienst», Fr. 19.50,
Rascher Verlag Zirich)

@ Zentralvorstand

-sta- Die 14.Sitzung des Zentralvor-
standes fand iiber das Wochenende vom
14./15. Marz 1964 in Thalwil statt. Wm.
Ringger, Priasident des UOV Ziirichsee
linkes Ufer, iiberbrachte bei dieser Ge-
legenheit die GriiBe seiner Sektion und
berichtete iiber die Geschichte von
Thalwil. An dieser Stelle noch einmal
herzlichen Dank fiir die gute Aufnahme
am Ziirichsee.

Die Geschifte

Mit Genugtuung wird vernommen, daB
sich unser Zentralsekretar, Kamerad Adj.
Uof. Graf, zusehends von seiner Krank-
heit erholt und daB er bald wieder seine
Arbeit aufnehmen kann. — Das Protokoll
der Sitzung vom 1./2. Februar 1964 wird
auf die nachste Sitzung zuriickgestellt.
— Am Zweitage-Wintergebirgsskimarsch
in der Lenk waren der Zentralprasident
und der TK-Prédsident anwesend. Diese
Veranstaltung mit rund 350 Teilnehmern
am Start hinterlieB einen nachhaltigen
Eindruck. Eine tadellose Organisation

durch den UOV Obersimmental und ide-
ale Wetterverhiltnisse, mit allerdings et-

Das Gesicht

des Krieges

was wenig Schnee trugen viel zum guten
Gelingen bei. Die Zukunft wird zeigen,
ob diese wertvolle Winterveranstaltung
analog dem Zweitage-Marsch in Bern
unter die Fittiche des SUOV genommen
werden soll. Die TK wird sich mit die-
ser Angelegenheit befassen. Vorderhand
stehen aber nach wie vor die Weilen
SUT, die auf Anfang des Jahres 1965
verschoben werden muBten, im Vorder-
grund unserer Skitatigkeit. — Eine gut
besuchte Versammlung der Unteroffiziere
des waadtlandischen Unteroffiziersver-
bandes vom 22. Februar in Montreux be-
faBte sich mit Problemen des Kader-
nachwuchses und der zukiinftigen Wer-
bung junger Unteroffiziere in der wel-
schen Schweiz. Eine Studienkommission
wird die gestellten Probleme priifen und
auswerten. — Von verschiedenen Dele-
gationsberichten wird Kenntnis genom-
men, so unter anderen von den Dele-
giertenversammlungen der Kantonalver-
bénde Bern und St. Gallen/Appenzell so-
wie von derjenigen des Schweiz. Fou-
rier-Verbandes. — Der Zentralvorstand
wird an folgenden bevorstehenden Ver-
anstaltungen vertreten sein: Schweiz.
Feldweibeltage in Luzern, Generalver-
sammlung der belgischen Reserve-Un-
teroffiziere in Briissel und an den Dele-
giertenversammlungen des waadtlandi-
schen, aargauischen und zentralschwei-
zerischen Kantonalverbandes sowie am
Patrouillenlauf des solothurnischen Kan-
tonalverbandes. — Der AnmeldeschluB
fir den 5. Schweiz. Zweitage-Marsch vom
6./7.Juni 1964 in Bern wurde auf den
15. Mai 1964 festgesetzt. Die erforder-
lichen Unterlagen wurden am 31.Marz
1964 verschickt und alles spricht dafiir,
daB in diesem Jahr mit einer Rekord-
beteiligung von rund 5000 Teilnehmern
zu rechnen ist. — Fir die Schweiz. Un-
teroffizierstage 1965 in Thun wurde be-
reits tiichtige Vorarbeit geleistet. Das
Kampfgerichtskomitee ist bestellt und
der Versand der allgemeinen Bestim-
mungen ist auf den 20. April 1964 vor-
gesehen. Der Schweiz. FHD-Verband hat
die Teilnahme in den Disziplinen Patrouil-

«Die Bevélkerung hatte Verluste.» — Wer erinnert sich nicht
dieser stereotypen, niichternen Mitteilung, die seit 1939 bis
heute immer wiederkehrt, wenn irgendwo auf der Welt von
kriegerischen Ereignissen die Rede ist? Unser Bild aus dem
Jahre 1944 zeigt einen britischen Panzer in Hertogenbosch
(Holland). Im letzten Augenblick ist es dem Vater gelungen,

seine beiden Kinder vor den zermalmenden Ketten des Un-

getiims in Sicherheit zu bringen.

Ringier

356



	Militärische Grundbegriffe

